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Kleine Anfrage 3510 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

33. Änderung Planfeststellungsbeschluss BER 1-1 

Die Inbetriebnahme des BER war und ist immer damit verknüpft, dass mit Eröffnung des 
BER zwingend die Flughäfen Tegel, Tempelhof und Schönefeld alt (SXF) geschlossen 
werden. Gerade in Bezug auf den erfolgreichen Berliner Volksentscheid zur Offenhaltung 
von Tegel und der nun in Brandenburg gestarteten Volksinitiative „Brandenburg braucht 
Tegel“ wird diese Festlegung des Planfeststellungsbeschlusses immer wieder als Aus-
schlusskriterium für einen Weiterbetrieb des Flughafens Tegel bemüht. Allerdings erfährt 
der Planfeststellungsbeschluss ein ums andere Mal Änderungen, die sich aus diversen 
angeblichen Notwendigkeiten ergeben. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wann wurde die 33. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses beschlossen? 

2. Durch wen erfolgte dieser Änderungsbeschluss? 

3. In welcher Form wurde der Landtag über den 33. Änderungsbeschluss (und alle an-
deren Änderungen zuvor) informiert? 

4. Inhalt der beschlossenen 33. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses ist der 
Weiterbetrieb von SXF. Aus welchem Grund soll SXF weiter betrieben werden? 

5. Wie ist diese Änderung des Planfeststellungsbeschlusses mit der immer und immer 
wieder behaupteten Unabänderlichkeit und Notwendigkeit der Schließung aller ande-
ren, neben dem BER existierenden Flughäfen vereinbar? 

6. Für den BER gilt das Nachtflugverbot, für SXF - mit der nördlichen Start- und Lande-
bahn - gilt es nicht. Kann mit dem Weiterbetrieb von SXF das Nachtflugverbot des 
BER für die nördliche Start- und Landebahn umgangen werden? 

7. Kann mit dem Weiterbetrieb von SXF das Nachtflugverbot des BER für die andere(n) 
Start- und Landebahn(en) umgangen werden? 
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8. Sind mit dem Weiterbetrieb von SXF auf der Nordbahn Nachtflüge (23:30 Uhr bis 
5:30 Uhr) in unbegrenzter Zahl möglich? 

9. Ist es durch das Weiterbestehen von SXF möglich, den „Masterplan 2040“ tatsächlich 
ohne neues Planfeststellungsverfahren umzusetzen? 
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